
Engagementvertrag 
 

Zwischen 1.: Vertreter der Musikband 
 

Die Momberger  
Momberger-Musikanten GbR  

Markus Drescher und Bernward Ebel 
 Tränkbacherweg 5 

 35279 Momberg 
 Tel.: 06692/4236 
 Fax: 06692/6496 

 mail@momberger-musikanten.de 
 

 

und 2.: Veranstalter:    Veranstaltungsort: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Die unter 1. o.a. Vertragspartner verpflichten sich am ..........., den ............., die musikalische Gestaltung des 

.................. mit ....... Personen durchzuführen.  
 
2. Es sind 2x 240VAC/16A Spannungsversorgung (normale, separat abgesicherte Steckdose) max. in 5 Meter 

Entfernung zur Bühne und min.10m² Bühne/Fläche 2 Stunden vor Auftrittsbeginn vom Veranstalter 
bereitzustellen. Hierbei sind die VDE-Richtlinien und geltende gesetzliche Bestimmungen einzuhalten. Bei 
ungenügender Erfüllung und Beachtung haftet der Veranstalter. 

 
3. Alle gesetzmäßigen Verpflichtungen und Abgaben sind vom Veranstalter zu übernehmen. 

 
4. Der Veranstalter hat das betriebliche und persönliche Risiko für die ordnungsgemäße Abwicklung der 

Veranstaltung durch eine Haftpflichtversicherung abzudecken, in der alle technischen sowie persönlichen 
Schäden der Musikband enthalten sind. 

 
5. Es sind vom Veranstalter alkohlfreie Getränke und eine kleine Speise kostenlos zu stellen. 
 
6. Die Band ist frei von künstlerischen Weisungen seitens des Veranstalters. 

 
7. Bei Eintritt von beim Vertragsabschluss unvorhersehbaren Fällen (Trauer, Krankheit, usw.) ist der Vertrag 

jederzeit auflösbar.  
 

8. Bei kurzfrister Absage sind die entstanden Ausfall- und  Unkosten vom Veranstalter zu übernehmen. 
 
9. Der Veranstalter verpflichtet sich, das Gagengeheimnis zu wahren, sowie über die Vereinbarungen dieses 

Vertrages Stillschweigen zu bewahren. 
 
10. Musik-Pausen, die nicht von der Band verursacht werden und die durch die Band in ihrer Länge nicht 

beeinflussbar sind (z.B. durch Spiele bei Hochzeiten, Show-Einlagen, usw.), werden NICHT kostenfrei mit Live-
Musik an die vereinbarte Spielzeit angehangen. 

 
11. Die Bezahlung durch den Veranstalter von €.....,-/Std  (min. 5 Std, max. 10 Std, ab Spielbeginn), erfolgt nach 

Vertragserfüllung in bar.  
 

......................., den ............................   Momberg, den ................    
        
 
 
........................................................  ........................................................ 
Veranstalter      Musikvertreter 


